
14. Sitzung der Vertreterversammlung  
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (15. Amtsperiode) 
am 11. September 2020 in Berlin 
 
 
 

 
 
 angenommen  abgelehnt mehrheitlich     Ja-Stimmen 

 Vorstandsüberweisung  Nichtbefassung keine     Nein-Stimmen 

 zurückgezogen  Vertagung 1     Enthaltung 

 

  TOP 2 Bericht des KBV-Vorstands an die Vertreterversammlung 

Antrag 6 Datenschutz in PDSG sicherstellen 

von: Hr. Hentschel, Fr. Lubisch, Hr. Ruh, Dr. Pielsticker, Hr. Moors, Fr. Böker 

   

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung möge beschließen: 

Die Vertreterversammlung der KBV fordert eine Digitalisierung, die dem Patientendatenschutz und den 1 

Patientenrechten gerecht wird, die die Vertrauensbeziehung und die Schweigepflicht schützt und die 2 

einen tatsächlichen Mehrwert für die Praxen bringt. 3 

Die Vertreterversammlung fordert den Bundesrat auf, den Vermittlungsausschuss anzurufen, so dass ein 4 

PDSG erarbeitet wird, das diesen Grundsätzen genügt und damit die Basis einer verantwortungsvollen 5 

Digitalisierung bilden kann. 6 

 7 

Begründung:  8 

Im letzten Moment wurde im Gesetzentwurf des PDSG die festgeschriebene Einwilligungserfordernis 9 

der PatientInnen zur individualisierten Datenauswertung beseitigt. 10 

Die jetzige Fassung des PDSG entspricht damit exakt dem Änderungsvorschlag der Krankenkassen, dass 11 

nur die Datenauswertung für die ohnehin freiwillige Teilnahme an individuellen Versorgungsmaßnah-12 

men zustimmungspflichtig sein soll, nicht aber die Datennutzung zur vorbereitenden Erstellung dieser 13 

Angebote.  14 

Zudem wird die Rolle der Krankenkassen gestärkt, ihren Versicherten individualisierte Versorgungsange-15 

bote  zu machen, nun auch ohne ausdrücklich Zustimmung der Versicherten, und dies in Kooperation 16 

mit Unternehmen und durch Erwerb von Anteilen an Investmentfonds. Sogenannter digitaler Versor-17 

gungsinnovationen sollen so gefördert werden. 18 

Die Vertreterversammlung der KBV kritisiert dieses Vorgehen aufs Schärfste. Es stellt nicht nur einen 19 

massiven Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung der PatientInnen dar, sondern gefährdet auch 20 

das Vertrauensverhältnis zwischen ÄrztInnen/PsychotherapeutInnen und ihren PatientInnen. Kranken-21 

kassen haben in den ärztlichen/psychotherapeutischen Hoheitsgebieten von Diagnostik und Indikation 22 

nichts zu suchen! 23 


